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1 Projektkontext 

Die Zielsetzung des Projektes „Go“ besteht darin, Handlungskonzepte und Governance-Mechanismen 
für die aktivierende und koordinierende Rolle des Staates für umweltentlastende radikale System-
transformationen zu erarbeiten. Die Forschung des Borderstep Instituts zur Diffusion von grundle-
genden Umweltinnovationen in Deutschland hat wiederholt gezeigt, dass sich diese nur sehr langsam 
verbreiten. Etwa zwei Drittel der in den letzten 30 Jahren eingeführten umweltentlastenden Produkt- 
und Dienstleistungsinnovationen konnten bisher nur kleine Marktnischen unter 15 % Verbreitungs-
grad erreichen (Clausen & Fichter, 2019). Zum anderen zeigen empirische Untersuchungen, dass ins-
besondere radikale Systeminnovationen und deren Komponenten sich nur sehr langsam verbreiten 
oder gar komplett scheitern (Fichter & Clausen, 2013). Dies wird darauf zurückgeführt, dass beson-
ders mit dem Blick auf komplexe soziotechnische Systeme die Förderung von Umweltinnovationen 
weitgehend unsystematisch verläuft und dass der einsetzbare Instrumentenmix nicht optimal koordi-
niert wird. 

Die Herangehensweise des Projektes basiert auf einem dreistufigen Prozess: 

▪ AP 1: einer empirischen Erhebung der Erfolge, Misserfolge und Erfahrungen bisheriger Versuche 
der koordinierenden und aktivierenden Rolle des Staates bei radikalen umweltentlastenden Sys-
teminnovationen, 

▪ AP 2: einer diskursiven Auseinandersetzung mit den empirischen Ergebnissen in zunächst ge-
trennten, später integrierten Diskussionsrunden von Akteuren aus Politik, Wirtschaft und Wis-
senschaft sowie 

▪ AP 3: der Entwicklung eines Vorgehens für eine wirksame Umweltinnovationspolitik zur Förde-
rung der Systemtransformation im Bereich der gebäudebezogenen Wärmeversorgung. 

Für Forschungsfragen, für die die Grenzen zwischen dem untersuchten Phänomen und seinem Kon-
text nicht klar gezogen werden können, bietet sich ein Fallstudien-Design an (Yin, 2014). Für die Ver-
breitung radikaler Systeminnovationen konnten nur wenige erfolgreiche Fallbeispiele identifiziert 
werden. Es handelt sich also um extreme Fälle (Bennett & Elman, 2006), deren Untersuchung auch 
über den spezifischen Kontext hinaus wertvolle Erkenntnisse über die relevanten Treiber und Hemm-
nisse liefern können.  

Die Vorliegende Fallstudie „Erneuerbare Wärme Baden-Württemberg“ dient im Rahmen von AP 1 
der Erhebung der Erfolge, Misserfolge und Erfahrungen eines staatlichen Versuches der Herbeifüh-
rung einer grundlegenden Veränderung, nämlich der Erhöhung des Anteils erneuerbarer Wärme in 
der Heizung von Gebäuden. Die angestrebte Veränderung ist dabei  

▪ umweltentlastend, weil sie fossile Energieträger zurückdrängt und emissionsfreie Energieträger 
wie auch einen effizienteren Einsatz fossiler Energien fördert, 

▪ radikal, weil sie den Versuch macht, das dominante Regime der Heizung von Einzelgebäuden zu-
mindest teilweise durch den Ausbau von Wärmenetzen zurückzudrängen sowie auch 
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▪ eine Systemtransformationen, weil sich zumindest im Fall der Wärmenetze und der Bioenergie-
dörfer die Dinge nur im systemischen Zusammenhang fördern lassen.  

Die Analyse des Fallbeispiels kombiniert Desktop-Research mit Interviews von zentralen Akteuren. 

Für den Aufbau der Fallstudie wird folgender thematischer Aufbau verwendet:  

▪ Worin besteht die umweltentlastende radikale Systeminnovation und in welchem regionalen Sys-
tem bzw. welchem Kontext wurde sie umgesetzt? (Kapitel 2.1) 

▪ Wie hat der Staat die Entstehung der Innovation sowie besonders ihre Verbreitung gefördert? 
Welche politischen Instrumente und Governance-Mechanismen wurden eingesetzt, wie wurden 
sie orchestriert? (Kapitel 3) 

▪ In welchem zeitlichen Ablauf und in welchen Schritten wurde die Systeminnovation umgesetzt? 
Welche Schlüsselereignisse, z.B. aufgrund von Veränderungen in der „Landschaft“, fanden statt? 
Sind kontingente Ereignisse zu beobachten? Wurden windows of opportunity – bewusst oder un-
bewusst - genutzt? (Kapitel 4.1) 

▪ Wie ist das Kosten-Nutzen Verhältnis zu beurteilen? Ist die Veränderung des soziotechnischen 
Systems für die Nutzenden mit der Notwendigkeit von Verhaltensänderungen oder Unsicherhei-
ten verbunden?  (Kapitel 4.1) 

▪ Welche Pfadabhängigkeiten und Hemmnisse standen oder stehen dem Wandel entgegen? (Kapi-
tel 4.2) 

▪ Wer sind bzw. waren ggf. die zentralen Gegner der Transformation? Welche Nachteile oder Risi-
ken werden von den Gegnern der Transformation argumentativ verwendet? Wurden Verzöge-
rungstaktiken eingesetzt? Welche Akteure haben die Veränderung unterstützt? Wurden Co-Be-
nefits für einzelne Akteursgruppen bewusst geschaffen? Sind Kooperationsstrategien zu be-
obachten? (Kapitel 4.3)  

Im Fazit (Kapitel 5) wird die Koordination des Managements der Förderung und Verbreitung der ver-
schiedenen Teilinnovationen sowie die Orchestrierung des Einsatzes politischer Instrumente beleuch-
tet. Weiter wird die Aktivierung privater Akteure bewertet und abschließend ein Resümee in Bezug 
auf die Übertragbarkeit von Lektionen gezogen, die aus dem Beispiel gelernt werden können. 
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2 Einleitung 

2.1 Erneuerbare Wärme in Baden-Württemberg 
Baden–Württemberg ist ein Bundesland im Südwesten von Deutschland und hat eine Bevölkerung 
von 11 Millionen Einwohnern, womit es nach Nordrhein-Westfalen und Bayern das bevölkerungs-
reichste Bundesland ist.  

Seit den 1970er Jahren wurden neben der Installation von Öl- und Gasheizungen auch Technologien 
zur Nutzung erneuerbarer Energiequellen für die Wärmeversorgung entwickelt. Nach einer langen 
Phase der Entwicklung und Optimierung der Produktqualität standen seit ungefähr Mitte der 1990er 
Jahre eine Reihe von Technologien serienreif zur Verfügung:  

▪ Solarthermische Anlagen zur Warmwassererzeugung und Heizungsunterstützung in Einzelgebäu-
den, 

▪ Erd-Wärmepumpen wie auch Luft-Wärmepumpen, 

▪ Pelletskessel und Scheitholzöfen, 

▪ Wärmenetztechnologien mit der möglichen Versorgung durch Biomasseheizwerke und Biogas-
KWK wie auch zur Nutzung von Abwärmequellen sowie 

▪ Erste große Geothermieanlagen. 

Schon 2008 wurden in einem energiepolitischen Ländervergleich die energiepolitische Programmatik, 
die Ziele für Erneuerbare Wärme wie auch die Programme zur Förderung Erneuerbarer Wärme und 
die Anstrengungen zur Förderung der Solarthermie des Landes Baden-Württemberg als die besten 
aller Bundesländer bezeichnet (DIW & ZSW, 2008). In einer Gesamtbewertung der Anstrengungen 
zum Ausbau der erneuerbaren Energien in den Bundesländern führten 2014 Bayern, Baden-Würt-
temberg und Mecklenburg-Vorpommern (Dieckmann & Schill, 2014). Baden-Württemberg zeichnete 
sich dabei durch vorbildliche energiepolitische Rahmenbedingungen und große Anstrengungen der 
Landesregierung für den Ausbau erneuerbarer Energien aus (Dieckmann & Schill, 2014). In der Ver-
gleichsstudie von 2017 ist Baden-Württemberg dann im Teilbereich der Nutzung erneuerbarer Ener-
gien führend, was vor allem auf vorbildliche energiepolitische Rahmenbedingungen zurückgeführt 
wird (Schill, Dieckmann & Püttner, 2017).  

Der Vergleich der real erreichten Zahlen zeigt Baden-Württemberg allerdings nur wenig über dem 
Bundesdurchschnitt.  
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Abbildung 1: Anteil der erneuerbaren Energien am Endenergieverbrauch Wärme und Kälte 

 

Quelle: BMWi (2018a) und (Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg (2018) 

Die Nutzung von erneuerbaren Energien zur Wärmeversorgung stellt eine radikale Innovation dar, da 
sie bestehende Infrastrukturen und Wirtschaftszweige deutlich verändern würde. Eine 100 % Versor-
gung mit erneuerbarer Wärme wäre zudem stark umweltentlastend und würde erfordern: 

▪ Die Stilllegung aller Gas- und Ölheizkessel, 

▪ eine übergreifende Planung, welche Gebäude in Zukunft an Wärmenetze angeschlossen werden 
müssen und welche eine gebäudeindividuelle Wärmeversorgung beibehalten können, 

▪ einen erheblichen Ausbau der Wärmnetzinfrastrukturen sowie der Großsolarthermieanlagen, 
Großwärmepumpen oder Großgeothermieanlagen, die diese Netze mit Wärme versorgen, 

▪ der Einbau von kleiner Solarthermie bzw. Wärmepumpen oder Holzkessel in den verbleibenden 
Gebäudebestand.   

Nicht nur technisch würde sich vieles verändern, auch institutionell wäre von einer freien Wahl des 
eingesetzten Energieträgers für jeden Gebäudeeigentümer abzurücken.  

Auch in der nationalen Versorgung mit Energie gäbe es tiefgreifende Eingriffe. So wird gegenwärtig, 
zusätzlich zu der voll ausgelasteten Gas-Pipeline „Nordstream“ der Bau von „Nordstream 2“ mit ei-
nem Investitionsvolumen von ca. 9,5 Milliarden Euro vorangetrieben (Hannoversche Allgemeine Zei-
tung, 2018). Mit dem Ziel der Klimaneutralität muss aber die Verwendung von Erdgas für Heizzwecke 
eingestellt werden, wodurch der Erdgasabsatz in Deutschland um knapp die Hälfte zurückgehen 
dürfte (BDEW, 2018). Die entfallende Menge dürfte sich auch bei optimistischem Ausbau der energe-
tisch wenig effizienten Power-to-Gas Technologie nicht ausgleichen lassen.  



 

 

5 

 

Die Nutzung von erneuerbaren Energien in der Wärmeversorgung ist weiter eine Systeminnovation, 
da von ihr verschiedene Branchen betroffen wären und einige Wirtschaftszweige schrumpfen (z.B. 
die Herstellung von Gas- und Ölheizungen), andere dagegen stark wachsen würden (z.B. der Bau von 
Saisonalspeichern für Wärme). Zudem sind die verschiedenen Produkte und Dienstleistungen stark 
miteinander verknüpft und erzielen ihre Wirkung oft nur in Kombination, wie z.B. ein Großsolarther-
miefeld mit Saisonalspeicher und Wärmenetz.  

2.2 Die Entwicklung der Wärmekultur  
Das Bedürfnis nach Wärme ist uralt. Wir wissen, dass schon in der Steinzeit Feuer in Höhlen angezün-
det wurden. Das Feuer wärmte unsere Vorfahren zunächst als offenes Holzfeuer. Später entstanden 
steinerne Feuerplätze, dann Kamine und gemauerte Backöfen, die mit einem Schornstein versehen 
auch innerhalb von Häusern betrieben werden konnten. Während des Mittelalters entstanden erste 
Kachelöfen in Wohnstuben norddeutscher Hansestädte und später wurde der Kachelofen auf Burgen 
und städtischen Wohnhäusern zum Standard (Ipekli, Ispiroglu, Jung, Meister & Rügamer, 2009). In 
den Öfen wurde mit Holz oder Torf, ab der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts dann zunehmend mit 
Braun- und Steinkohlebriketts geheizt.  

Ebenfalls um die Mitte des 19. Jahrhunderts entstanden in Schlössern von Fürsten und den Villen rei-
cher Bürger erste Warmwasserheizungen. Aber noch Ende der 1950er Jahre heizten 90 % der West-
deutschen Haushalte mit Kohle-Einzelöfen (Ipekli et al., 2009). Anfang der 1960er Jahre begann sich 
die Öl-Zentralheizung durchzusetzen. In ersten Orten und Regionen wurden in den 1970er Jahren 
Gasleitungsnetze verlegt, so dass sich auch gasbetriebene Heizungen ausbreiten konnten (Ipekli et 
al., 2009). Im Zusammenhang mit der Ölkrise 1973 begann die Entwicklung zur Effizienz, deren schil-
lerndste Figur wohl Richard Vetter, der „Peiner Müller“ war, der den Brennwertkessel erfand 
(Veritherm, 2019). Sein mehrjähriger Kampf gegen den Technischen Überwachungsverein (TÜV) 
führte zu deutlichen Verzögerungen der breiten Markteinführung der Technik, die Vetter 1986 an ei-
nen Schweizer Hersteller verkaufte (Das Erste, 1985).    

Ende der 1970er Jahre kamen auch die ersten Solarthermieanlagen und Wärmepumpen auf den 
Markt. Bis Mitte der 80er Jahre hatten beide Technologien mit erheblichen Qualitätsproblemen zu 
kämpfen und erst 2006 übertraf der Absatz von Wärmepumpen erstmal wieder die Absatzzahlen, die 
er 1980 schon einmal erreicht hatte (Fichter & Clausen, 2013, S. 264).  

Bis heute erreichen erneuerbare Wärmetechnologien nur kleine Marktanteile im Markt für Wärme-
erzeuger. Wärmepumpen kommen auf 11,5 %, Biomasse-Kessel auf 3,3 %, Solarthermische Anlagen 
werden vom Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie (BDH) nach wie vor überhaupt nicht 
dargestellt.  
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Abbildung 2: Absatz von Wärmeerzeugern in Deutschland 2008 bis 2018 

 

Quelle: Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie (2019a) 

Das Heizen mit Holz war in ländlichen Regionen durchgängig Praxis. Aufgrund einer in den 1990er 
Jahren aufgekommenen neuen Popularität des Heizens mit Holz kam es zu einem Aufschwung und 
das „Holzmachen“ etabliert sich als neue Männerkultur.  
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3 Der Einsatz von Governance-Instrumenten 

Der Einsatz erneuerbarer Wärme wird in Baden-Württemberg schon seit der Zeit der von 1996 bis 
2011 regierenden CDU-FDP-Koalition vorangetrieben. Er wurde unter der Koalition von Grünen und 
SPD bis 2016 und auch danach von Grünen und CDU fortgesetzt.  

3.1 Ziele und Einfluss auf Orientierungen 

Ziele des Landes Baden-Württemberg 

Die Entwicklung der Wärmestrategie Baden-Württembergs ist auf die Schwarz-Gelbe Koalition vor 
2011 zurückzuführen. Die Klimapolitischen Ziele wurden von ihr 2009 im „Energiekonzept Baden-
Württemberg 2020“ (Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg, 2009) festgelegt. Dort wurde eine 
Vielzahl von Wärmepolitischen Zielen und Mitteln festgehalten. Für die Wärmeerzeugung wurde ein 
Anteil von 16 % aus erneuerbaren Energien festgelegt (Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg, 
2009, S. 32).  

Zielkontext der Bundesregierung 

Die Zielsetzung des Bundes lag in der Nachhaltigkeitsstrategie von 2002 bei einem Anteil von 4,2 % 
erneuerbarer Energien am gesamten Primärenergieverbrauch (Die Bundesregierung, 2002). Einige 
Jahre später wurde die Zielsetzung des Bundes auf einen Anteil von 14 % erneuerbarer Energien am 
Wärmeverbrauch konkretisiert und erhöht (Bundesministerium für Umwelt, 2011, S. 9). Das separate 
Ziel für den Einsatz erneuerbarer Wärme wurde seither nicht fortgeschrieben. Mitte 2018 strebt die 
Bundesregierung übergreifend einen Anteil erneuerbarer Energie am Bruttoendenergieverbrauch 
von 18 % in 2020, von 30 % in 2030, von 45 % in 2040 und von 60 % in 2050 an (Bundesministerium 
für Wirtschaft und Energie, 2018b). Weiter besteht das Langfristziel der Senkung des Primärenergie-
bedarfs im Gebäudebestand um 80 % bis 2050, für das jedoch keine Zwischenziele definiert sind 
(Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, 2018b). Das Erreichen des übergreifenden Klimaziels 
von 80 bis 95 % weniger CO2-Emissionen bis 2050 ist nur möglich, wenn parallel diese erheblichen 
Fortschritte in der Energieeffizienz erreicht werden.  

Zielkontext des Bundesverbandes der Deutschen Heizungsindustrie 

Beim Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie (BDH) handelt es sich zwar nicht um einen 
politischen Akteur, seine Zielorientierungen scheinen aber von zentraler Bedeutung für die Wärme-
politik zu sein. Der BDH verfolgt eine Doppelstrategie (Bundesverband der Deutschen Heizungsin-
dustrie, 2016):  
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▪ „Ordnungsrecht für den Neubau: ja, bei gleichzeitigem Verzicht ordnungsrechtlicher Zwänge für 
die Bestandssanierung,1 

▪ Eine verstetigte und attraktive Politik der Anreize für die Bestandssanierung, 

▪ Technologie- und Energieneutralität bei gleichzeitigem Verzicht auf Technologieförderungen und 
Technologievorgaben und/oder Diskriminierung einzelner Energieträger, 

▪ Deregulierung und Vereinfachung des Ordnungsrechts (zum Beispiel Zusammenführung/Syn-
chronisation zwischen EnEV2 und EEG).“ 

Die Doppelstrategie wird in einem BDH-Vortrag (Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie, 
2011, S. 5) sehr deutlich, der als BDH-Ziel für 2015 den Einbau von 85 % Brennwertgeräten, 15 % 
Heizwertgeräten und ausschließlich ZUSÄTZLICH die Installation von Anlagen zur Nutzung erneuerba-
rer Wärme vorsieht. Gebäude ohne fossile Heizung kommen in dieser Zielsetzung nicht vor. Die Dop-
pelstrategie spiegelt sich auch sichtbar in den entsprechenden Aussagen des Nationalen Aktionsplans 
Energieeffizienz (Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, 2014) sowie im Entwurf zum Gebäu-
deenergiegesetz (Die Bundesregierung, 2018). 

Durchaus klug gedacht fokussiert sich der BDH aktuell nicht auf das mit ausschließlich fossilen Wär-
meerzeugern kaum erreichbare Langfristziel der Senkung des Primärenergiebedarfs im Gebäudebe-
stand um 80 % bis 2050 und die Treibhausgasreduktion um 80 bis 95 %, sondern orientiert seine Poli-
tik auf den nicht quantifizierten Meilenstein 2030 (Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie, 
2019b):   

„40 % CO2-Einsparung sind möglich: Die CO2-Zielerreichung bis 2030 ist für den Gebäudebe-
stand technisch machbar. Über den deutlich beschleunigten Austausch von veralteter Hei-
zungstechnik und Einsatz moderner effizienter Heizsysteme, die Effizienz und erneuerbare 
Energien koppeln, könnten zwei Drittel der erforderlichen CO2-Minderungen erreicht wer-
den. Das weitere Drittel entfiele auf Effizienzmaßnahmen an der Gebäudehülle. Wenn die 
Politik das ambitionierte CO2-Minderungsziel bis 2030 tatsächlich erreichen möchte, müssen 
allerdings deutliche Schritte unternommen werden, wie z.B. die Politik der Anreize attrakti-
ver und unbürokratischer zu gestalten.“ 

Mit dieser an sich konsistenten Argumentation lenkt der BDH jedoch die Entwicklung in Richtung ei-
ner fossilen Effizienzstrategie. Anbieter und Märkte für nicht fossile Wärmetechnologien könnten 
sich bis 2030 wieder nicht entwickeln und wachsen und der Ausgangspunkt, um ab 2030 den Umstieg 
auf erneuerbare Wärme wirksam einzuleiten, wäre in 2030 denkbar schlecht.  

 

1 Die Zustimmung zu klaren Vorschriften für den Neubau fällt dem BDH leicht, denn „Neubau spielt auch in Zu-
kunft nur eine untergeordnete Rolle“ (Bundesindustrieverband Deutschland Haus-, Energie- und Umwelttech-
nik e.V., 2013, S. 6) 
2 EnEV = Energieeinsparverordnung, EEG = Erneuerbare Energien Gesetz 
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3.2 Förderung von Forschung und Innovation 
Innovationsförderung spielt nur einigen Förderprogrammen in des Landes Baden-Württemberg eine 
Rolle: 

▪ Das Programm „Demonstrationsvorhaben der rationellen Energieverwendung und der Nutzung 
erneuerbarer Energieträger“ fördert seit 2014 Investitionen für nicht am Markt eingeführte 
Techniken, deren Entwicklungsphase abgeschlossen ist (Ministerium für Umwelt, Klima und Ener-
giewirtschaft, 2014) 

▪ Ziel des im Februar 2019 veröffentlichten Förderprogramms „Serielle Sanierung von Wohnge-
bäuden“ ist es, „die industrielle Vorfertigung von Fassaden- und Dachelementen mit damit ver-
bundener Anlagentechnik und deren Montage an Wohngebäuden zu unterstützen. Gebäude sol-
len dadurch qualitativ hochwertig saniert und die Sanierungszeiten verkürzt werden. Das Förder-
programm leistet somit einen wichtigen Beitrag, die Sanierungsquote deutlich von heute etwa 
einem Prozent auf zwei Prozent anzuheben und dem Ziel eines klimaneutralen Gebäudebestands 
bis 2050 näher zu kommen“ (Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft, 2019a). Die 
gesamt Höhe des Fördervolumens beläuft sich auf 3 Millionen (Staatsministerium Baden-Würt-
temberg, 2019).  

Durch den Bioenergiewettbewerb wurde das im Jahr 2000 gegründete Unternehmen Solarcomplex in 
Singen angeregt, eine innovative Variante des Bioenergiedorfs zu bauen. Im ersten Bioenergiedorf 
mit großer solarthermischer Anlage in Büsingen stehen seit dem Frühjahr 2013 gut 1.000 m² Vaku-
umröhren-Kollektoren. Die Sonne versorgt damit im Sommer gut 100 Gebäude im Büsinger Wärme-
netz mit Wärme, wodurch Biomasse zum Heizen gespart wird (Solarcomplex, 2019).  

3.3 Ordnungsrecht 

3.3.1 Das EWärmeG in Baden-Württemberg 
Das Erneuerbare-Wärme-Gesetz (EWärmeG). wurde erstmals in 2007 von der Landesregierung Ba-
den-Württemberg verabschiedet. Es schrieb für alle neu errichteten Wohngebäude vor, dass diese 
ihren Wärmebedarf zu mindestens 20 % aus regenerativen Quellen decken müssen.  

Es konnte zwischen verschiedenen Erfüllungsoptionen gewählt werden (Regierung des Landes Ba-
den-Württemberg, 2008): 

▪ Solarthermische Anlagen, Wärmepumpen, Heizanlagen auf Basis von Biogas oder Bioöl (welches 
unter Auflagen des Umweltministeriums produziert sein musste), Biomasse (wie Holzpellets) o-
der Kraft-Wärme-Kopplung, 

▪ Bauliche Maßnahmen wie Dämmung des Daches oder der Fassade oder andere Maßnahmen 
welche den Wärmeverlust reduzieren.  
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Die etwas höhere Anforderung von 20 % galt allerdings nur für Neubauten von April bis Dezember 
2008. Danach verabschiedete der Bund ein Gesetz, welches für Neubauten technologieabhängig Min-
destanteile erneuerbarer Wärme vorschrieb (Bundesjustizministerium, 2008) und das Gesetz in Ba-
den–Württemberg durch eine Bundesvorschrift ersetzte.  

Hingegen galt für Altbauten in Baden-Württemberg, in denen der zentrale Wärmeerzeuger ab dem 
1. Januar 2010 ausgetauscht wurde, dass nach dem Austausch ein Anteil von 10 % erneuerbaren 
Energien an der Wärmeenergie bestehen muss (Regierung des Landes Baden-Württemberg, 2008). 
Die Regelung für Altbauten besteht in keinem anderen Bundesland und wird bis heute auf bundespo-
litischer Ebene nicht in Betracht gezogen. 

Das EWärmeG trat in neuer Form 2015 als novelliertes EWärmeG in Kraft. Es traf die Regelung, dass 
alle bestehende Wohngebäude als auch Nichtwohngebäude, welche vor dem 1. Januar 2009 errich-
tet wurden, nach einem Austausch des zentralen Wärmeerzeugers einen Anteil von 15 % an erneuer-
barer Energie am gesamten Wärmeverbrauch aufweisen müssen. Für Neubauten gilt auch hier wie-
der das Gesetz des Bundes. Um das Gesetz zu erfüllen, kann zwischen verschiedenen Optionen ge-
wählt werden. Dies kann der Einbau einer Solarthermieanlage, einer Holzzentralheizung, einer Wär-
mepumpe, eines Wärmeerzeugers der Biogas oder Bioöl nutzt, eine KWK-Heizanlage, der Anschluss 
an ein Wärmenetz oder der Einbau einer Photovoltaikanlage sein. Alternativ ist es möglich, den Wär-
mebedarf des Gebäudes um 15 % zu reduzieren. Die Erstellung eines Sanierungsfahrplan reduziert 
diese Verpflichtung um 5 %, also um ein Drittel (Regierung des Landes Baden-Württemberg, 2015).  

3.3.2 EEWärmeG und EnEV des Bundes 
Das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG) des Bundes (Bundesjustizministerium, 2008), 
welches das EWärmeG Baden-Württembergs für Neubauten praktisch ablöste, bildet den bundespo-
litischen Rahmen für die Landesgesetzgebung und schränkt die Möglichkeiten der Bundesländer ein, 
energiepolitische Ziele umzusetzen. Das Gesetz ist in seiner Wirkungsweise ähnlich zu dem EWärmeG 
Baden-Württembergs.  

Durch eingebaute Hintertüren ist sein Effekt auf den Ausbau von erneuerbaren Energien in der Wär-
meversorgung allerdings eher schwach. So stellen Ecofys, Fraunhofer ISI, Öko-Institut & IZES (2013, S. 
18) in der Evaluation des EEWärmeG des Bundes fest, dass ein Großteil der vom EEWärmeG betroffe-
nen Gebäudebesitzer auf Effizienzmaßnahmen ausweicht und so nur ca. ein Drittel aller Maßnahmen 
aufgrund des EEWärmeG letztlich zu mehr erneuerbarer Energie in der Wärmeversorgung führen. 
Aufgrund des übergeordneten EEWärmeG des Bundes hat Baden-Württemberg letztlich keinen über 
das Bundesgesetz hinausgehenden Einfluss auf den Anteil von erneuerbaren Energien in der Wärme-
versorgung für Neubauten.  

Bei allen baulichen Sanierungen und dem Neubau greift die EnEV des Bundes. Sie legt z.B. den Min-
destwert für den U-Wert jedes sanierten Bauteils vor. Die EnEV wurde 2016 überarbeitet und ver-
schärfte die Anforderungen für die Gesamtenergieeffizienz um ca. 25 %. Gegenwärtig wird es , wie 
vom BDH gewünscht, gemeinsam mit dem EEWärmeG in ein neues Gebäudeenergiegesetz überführt 
(Die Bundesregierung, 2018) 
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3.3.3 EU Richtlinie 2009/28/EG 
In der EU-Richtlinie 2009/28/EG zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen 
wird Deutschland dazu verpflichtet, die Nutzung erneuerbarer Wärme auch bei der Sanierung von 
Altbauten vorzuschreiben (Europäisches Parlament und Rat, 2009, S. 33): 

„Bis spätestens zum 31. Dezember 2014 schreiben die Mitgliedstaaten in ihren Bauvorschrif-
ten und Regelwerken oder auf andere Weise mit vergleichbarem Ergebnis, sofern angemes-
sen, vor, dass in neuen Gebäuden und in bestehenden Gebäuden, an denen größere Reno-
vierungsarbeiten vorgenommen werden, ein Mindestmaß an Energie aus erneuerbaren 
Quellen genutzt wird. Die Mitgliedstaaten gestatten, dass diese Mindestanforderungen un-
ter anderem durch Fernwärme und Fernkälte erfüllt werden, die zu einem bedeutenden An-
teil aus erneuerbaren Quellen erzeugt werden.“ 

Eine Umsetzung dieser Verpflichtung ist bisher nicht erfolgt. Auch im Entwurf des neuen Gebäu-
deenergiegesetzes ist eine solche Verpflichtung nicht enthalten, stellt es in § 52 allerdings den Bun-
desländern frei, ggf. entsprechende Vorschriften zu erlassen (Die Bundesregierung, 2018).  

3.3.4 Evaluation des EWärmeG Baden-Württemberg  
Econsult, Fraunhofer ISI, das Ökoinstitut und das Institut für Energie- und Umweltforschung waren 
mit der Evaluation des EWärmeG beauftragt und veröffentlichten 2018 einen umfangreichen Evalua-
tionsbericht (Econsult, Fraunhofer ISI, Ökoinstitut & IFEU, 2018). Der Bericht liefert Daten zur Erfül-
lung des Gesetzes, eine Analyse des Heizungsmarktes in Baden-Württemberg, qualitative und quanti-
tative Befragungen von Gebäudeeigentümern, Heizungsbauern, Schornsteinfegern und Wohnungs-
unternehmen, eine Evaluation der Erfüllungsoptionen sowie des Vollzuges des Gesetzes. Auf Grund-
lage der Ergebnisse geben sie abschließend Handlungsempfehlungen für die Weiterentwicklung des 
Gesetzes.  

Insgesamt werden durch das EWärmeG nach Einschätzung der Evaluation seit der Novellierung jähr-
lich zusätzlich 110.000 bis 170.000 t CO2 äq. eingespart, davon ca. 50.000-70.000 t CO2 äq. in Wohn-
gebäuden und ca. 60.000-100.000 t CO2 äq. in Nichtwohngebäuden. „Alle Wohngebäude, die unter 
die Nutzungspflicht des EWärmeG fallen, haben zusätzlich 9 % bis 16 % der Emissionen im Vergleich 
zu jenen vor dem Heizungstausch eingespart“ (Econsult et al., 2018, S. 19). 

Es werden grundsätzlich alle Optionen des EWärmeG genutzt. Im Bereich der Nichtwohngebäude er-
stellten etwa 30 % der Anwender den 2015 neu eingeführten Sanierungsfahrplan und 24 % (2016) 
bzw. 17 % (2017) installierten eine PV-Anlage. Im Bereich der Wohngebäude war der Einsatz von Holz 
und Pellets verbreitet (20 % 2016 und 23 % 2017), gefolgt von verschiedenen Dämmmaßnahmen 
(14 % 2016 und 15 % 2017). Ähnlich wie beim EEWärmeG des Bundes (Ecofys et al., 2013, S. 18) ist 
damit festzustellen, dass sich nur Holz und Pellets als einzige originäre erneuerbare Wärmetechnolo-
gie häufig finden, wogegen die Zahl der installierten Solarthermieanlagen seit Einführung des Geset-
zes kontinuierlich abnimmt. Der Blick auf die Entwicklung der Maßnahmenhäufigkeit im Zeitverlauf 
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(vgl. Abbildung 3 macht denn auch deutlich, dass ein wesentlicher Pfadwechsel hin zu Sonne, Wär-
mepumpen und Wärmenetzen nicht gelingt. Entscheiden sich 2008 noch 44 % der Anwender für 
diese drei Optionen, so sank deren Anteil bis 2017 auf 27 % ab. 37 % entscheiden sich aktuell für Bio-
masse, Biogas oder Bioöl (teils in Kombination mit einem Sanierungsfahrplan), wobei die noch vor-
handenen Potenziale an Biomasse zu Heizzwecken nicht sehr groß sind (Bundesministerium für Um-
welt, 2011, S. 53). Weitere 24 % weichen auf die Ersatzmaßnahmen der zusätzlichen Dämmung oder 
der Installation einer PV-Anlage aus.    

Abbildung 3: Zeitliche Entwicklung des Erfüllungsmix (relative Verteilung) des EWärmeG über die gesamte 
Laufzeit für Wohngebäude 

 

Quelle: Econsult et al. (2018, S. 10), Stand 30.06.2018 

Der Vollzug des EWärmeG ist derzeit nicht ausreichend sichergestellt. „Hauptproblem ist, dass die 
Vollzugsbehörden für die Wahrnehmung dieser Aufgabe quantitativ und teilweise auch qualitativ 
nicht ausreichende personelle Kapazitäten zur Verfügung stellen. Dies führt dazu, dass der Vollzug 
nicht immer in hoher Qualität und zeitnah umgesetzt werden kann“ (Econsult et al., 2018, S. 10). Zu 
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den Vollzugsproblemen tragen auch die Sachkundigen, die teilweise ihrer Hinweispflicht nicht nach-
kommen, und die Schornsteinfeger, die teilweise ihrer Meldepflicht nicht unaufgefordert und zeitnah 
nachkommen, bei.  

Nach dem Evaluationsbericht kann das „EWärmeG seine volle Wirkung nicht entfalten, weil verschie-
dene bundespolitische Regelungen dem entgegenstehen“ (Econsult et al., 2018, S. 227). Der Bericht 
zählt hierfür folgende Gründe auf: 

▪ Die niedrigen Kosten für fossile Brennstoffe, welche eine erneuerbare Option meistens nicht 
wirtschaftlich machen würden. Diesem könnte mit einer effektiven CO2-Lenkungsabgabe entge-
gengesteuert werden. 

▪ Heizkessel mit fossilen Brennstoffen werden im Rahmen der KfW gefördert, was die Anreize 
der Förderung für EE abschwächt.  

▪ Ausnahmen im EnEV, welches vorsieht dass Heizkessel welche älter als 30 Jahre sind nicht mehr 
betrieben werden dürfen. Es gibt hier allerdings zahlreiche Ausnahmen. 

▪ Auch Wärmenetze müssen auf erneuerbare Energien umgerüstet werden, dies sei nur mit ent-
sprechenden ordnungsrechtlichen Vorgaben und Anreizen auf Bundesebene möglich. 

Abschließend fasst die Evaluation zusammen (Econsult et al., 2018, S. 20): 

„Die Einspar- und Ausbauwirkung des EWärmeG ist allerdings noch nicht ausreichend, um 
von einer zielkompatiblen „Landes-Wärmewende“ zu sprechen. In vielen Fällen sind erneu-
erbare Energien in der Wärmeversorgung aus Endkundensicht weniger wirtschaftlich als 
eine herkömmliche Heizung mit fossilen Brennstoffen - oder aber sie amortisieren sich nur 
längerfristig nach anfänglichen höheren Investitionskosten. Es ist eine Herausforderung, mit 
ordnungsrechtlichen Bestimmungen gegen diese schwierige Marktsituation anzukommen.“ 

Die Evaluation fordert deswegen mehr bundespolitische unterstützende Maßnahmen oder eine bun-
desweite Verabschiedung eines vergleichbaren Gesetzes (Econsult et al., 2018, S. 20).  

3.4 Finanzielle Instrumente 
Finanzpolitische Instrumente, die sich auf Steuern und Abgaben oder sich wie das EEG in der Breite 
auf den Preisrahmen auswirken, wurden im Land Baden-Württemberg nicht beschlossen.  

Der bundespolitische Rahmen wird geprägt durch den bis 2017 kaum preiswirksamen Emissionshan-
del (Clausen & Fichter, 2017) sowie durch das EEG, welches den Strompreis für die Verbraucher kon-
tinuierlich in die Höhe trieb und sich so besonders auf die Wirtschaftlichkeit der Wärmepumpe aus-
wirkt (vgl. Abbildung 4 und Abbildung 5). In der folgenden Darstellung wurden im Fall der Wärme-
pumpe neben dem vom Statistischen Bundesamt dokumentierten Strompreis auch die sich im Laufe 
der Zeit verbessernde Arbeitszahl der Wärmepumpen berücksichtigt. Im Fall der Luftwärmepumpe 
steigt die JAZ in der Zeit von 2000 bis 2018 von 2,9 auf  3,2, im Fall der Erdwärmepumpe von 3,9 auf 
4,3 (Bundesverband Wärmeumpe e.V., 2014).  



 

 

14 

 

Abbildung 4: Preisentwicklung für verschiedene Wärmeträger 

 
 
Quelle: Statistisches Bundesamt (Statistisches Bundesamt, 2015, 2019), Heizpellets24.de (2019) 

Betrachtet man das Verhältnis der Kosten von Wärmepumpenstrom zu den Kosten fossiler Energie-
träger im Zeitverlauf, stellen sich beide Wärmepumpentypen als meist teurer im Betrieb heraus.   

Abbildung 5: Verhältnis von Strompreis für Wärmepumpen zum gemittelten Preis von Gas und Öl 

 

Quelle: Borderstep Institut 
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Hinzu kommen in ihrer Wirkung auf die Investitionsentscheidungen die Investitionskosten, die 
ebenso für Wärmepumpen deutlich über dem Kaufpreis für Öl- oder Gas-Brennwertkessel liegen.  

Die Beratung bei der Entscheidung über die Wahl einer Heizungstechnologie zieht ihr Kernargument 
seit über 20 Jahren aus der erwarteten Steigerung der Preise für fossile Energieträger. Das folgende 
Beispiel steht exemplarisch für ein Argument, welches sich ex-post als „wishfull thinking“ darstellt:  

Abbildung 6: Gesamtkostenvergleich von 2010 auf Basis von Annahmen über die zukünftige Preisentwicklung 

 

Quelle: Agentur für erneuerbare Energien (2010)  

Mit Blick auf den geringen Fortschritt beim Ausbau der Nutzung erneuerbarer Wärme (vgl. Abbildung 
1) dürfte dieser Sachverhalt ein erhebliches Erklärungspotenzial haben.  

3.5 Förderprogramme 
Um ihr Wärmepolitisches Ziel zu erreichen, initiierte die Landesregierung Förderprogramme für ver-
schiedene Zwecke und Akteure:  

▪ Das Förderprogramm „Klimaschutz Plus“ begann 2002 und bis 2012 wurde ein Fördervolumen 
von 97 Millionen € verausgabt (Sawillion, 2015). Das Programm wird immer noch fortgeführt. Es 
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richtet sich an Kommunen, Schulen, kirchliche Einrichtungen, Unternehmen und gemeinnützige 
Vereine. Die drei Säulen des Programms sind das CO2- Minderungsprogramm, in dessen Rahmen 
Maßnahmen wie Investitionen in die energetische Sanierung der Gebäudehülle, der technischen 
Gebäudeausstattung und in die Wärmegewinnung aus erneuerbaren Energien gefördert werden.  
Zweite Säule ist das Struktur-, Qualifizierungs- und Informationsprogramm, das der Förderung  
weiterer Klimaschutz-Aktivitäten wie, z. B. Qualifizierungsmaßnahmen, Bildung und Information 
dient. Dritte Säule ist die nachhaltige, energieeffiziente Sanierung: Um energieeffiziente Sanie-
rungen anzureizen und den Klimaschutzplan zu unterstützen, werden Vorhaben ergänzend geför-
dert, die besondere Effizienzstandards erreichen (Ministerium für Umwelt, Klima und Energie-
wirtschaft, 2019b). 

▪ Das Förderprogramm „Heizen und Wärmenetze mit regenerativen Energien“ von 2007 bis 2013 
sollte Kommunen sowie kleine- und mittlere Unternehmen beim Ausbau von Wärmenetzen mit 
einem Zuschuss von 20 % der Kosten fördern (Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr 
& Baden-Württemberg, 2010).  

▪ Im ebenfalls 2007 initiierten „Bioenergiewettbewerb“ wurden zahlreiche Bioenergiedörfer ge-
fördert. Mitte 2018 existierten in Baden-Württemberg 96 Bioenergiedörfer, weitere 15 befanden 
sich im Bau (Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft, 2019c). Die Wirkung dieser 
Förderanstrengung lässt sich an der Anzahl der Bioenergiedörfer im Vergleich zum Bundesdurch-
schnitt erkennen. Nach der Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe bestehen im März 2019 
überproportional viele Bioenergiedörfer in Baden–Württemberg, gefolgt von Bayern und Nieder-
sachsen (Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. (Hrsg.), 2019). 

▪ Im Rahmen des Förderprogramms „Energieeffiziente Wärmenetze“ werden von 2017 bis 2021 
Investitionen in energieeffiziente Wärmenetze unter Nutzung von erneuerbaren Energien, in-
dustrieller Abwärme und hocheffizienter Kraft-Wärme-Kopplung gefördert. Das Programm hat 
ein Fördervolumen von 8,8 Millionen € bis 2021 (Clean Energy Project, 2018).  

▪ Das Programm „Wohnen mit Zukunft“ fördert seit 2018 in Wohnhäusern von Privatpersonen die 
Installation von Heizungsanlagen auf Basis erneuerbarer Energie mit einem Darlehen mit verbil-
ligtem Zinssatz (L-Bank, 2019).  

Die Förderprogramme dürften zusammen mit den ordnungsrechtlichen Vorschriften des EWärmeG 
die zentrale Ursache für die gegenüber dem Bund leicht positive Entwicklung der erneuerbaren 
Wärme in Baden-Württemberg sein.  

3.6 Information und Kommunikation 
Die Information über Möglichkeiten des Einsatzes erneuerbarer Wärme und deren Förderung ist ein 
weiterer wichtiger Baustein in der Wärmepolitik Baden-Württembergs. Die Klimaschutz- und Ener-
gieagentur Baden-Württemberg GmbH (KEA) nimmt dabei eine zentrale Rolle ein. Darüber hinaus 
investiert das Land aber auch in kleinere regionale Agenturen, welche als regionale Kompetenzzen-
tren fungieren sollen. Sie bieten Beratung, Weiterbildungsveranstaltungen, Energiedienstleistungen 
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sowie Gutachten und Energiekonzepte. Anfang 2019 sind 35 Agenturen aktiv (KEA Klimaschutz- und 
Energieagentur Baden-Württemberg GmbH, 2019).   

Ein weiterer Baustein der individuellen Information ist der vom EWärmeG vorgesehene Sanierungs-
fahrplan. „Der gebäudeindividuelle energetische Sanierungsfahrplan Baden-Württemberg umfasst 
eine Vor-Ort-Analyse des Gebäudes im Hinblick auf den baulichen Wärmeschutz und die Anlagentech-
nik für Heizung, Kühlung und Trinkwassererwärmung“ (Ministerium für Umwelt, Klima und Energie-
wirtschaft, 2019d). Durch das Aufstellen eines Sanierungsfahrplans lässt sich anteilig die Pflicht zur 
Nutzung erneuerbarer Wärme ersetzen. Er stellt eine individuelle Sanierungsempfehlung dar. 

Eine weitere umfangreiche Informationsplattform für die Sanierung von Gebäuden, die sich an Pri-
vatpersonen, Kommunen, Unternehmen und Experten richtet, besteht durch das vom Land finan-
zierte Projekt „Zukunft Altbau“. Hier wird eine Online-Infoplattform unterhalten, es gibt Informati-
onsveranstaltungen und es werden auch Berater vermittelt und zu Fördermöglichkeiten beraten (Mi-
nisterium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft, 2019e). 

Um das Lernen in der Politik zu fördern, veranstaltete die KEA am 11. und 12. Juni 2018 in Stuttgart 
einen Deutsch-Dänischen Dialog Wärmenetze (Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württem-
berg GmbH, 2018).    

3.7 Controlling, Berichterstattung, Management 
Die Wärmewende in Baden-Württemberg wurde über eine erhebliche Anzahl von Jahren vorange-
trieben. Durch Evaluationen wurde der Fortschritt bewertet und durch Neuformulierung von Geset-
zen und Förderrichtlinien wurde steuernd eingegriffen. Wie aus Abbildung 3 hervorgeht, wurde dabei 
eine große Zahl komplementärer Technologien gefördert, wobei im Laufe der Zeit eine Verschiebung 
weg von den reichlich vorhandenen Ressourcen der Solarenergie hin zu Dämmmaßnahmen erfolgte. 
Mit Blick auf das Ziel der Verbreitung von Technologien zur Gewinnung erneuerbarer Wärme kann 
hier ein Rückschritt gesehen werden.  

Insgesamt wird eine erfolgreiche und konsequente Wärmepolitik an verschiedenen Stellen massiv 
durch den „gläsernen Deckel“ einer untauglichen Wärmepolitik der Bundesregierung behindert, de-
ren Handeln deutlich klarer die Ziele der Lobbys spiegelt als die Ziele der nationalen Nachhaltigkeits-
strategie.  
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4 Erkenntnisse zur Governance der Transformation 

4.1 Der Gegenstand der Transformation  
Der Gegenstand der Transformation zu einer Versorgung von Gebäuden mit erneuerbarer Wärme ist 
in seiner Natur vielfältig und teilweise komplex. Neben der Vielfalt der in Abschnitt 2.1 aufgelisteten 
Versorgungstechnologien gibt es abhängig vom jeweiligen Siedlungsgebiet zusätzliche Varianten, die 
aber oft nur ortsgebunden verfügbar sind.  

So gibt es z.B. eine Vielzahl denkbarer Wärmequellen für Wärmepumpen. Neben der in Verdich-
tungsgebieten nur begrenzt verfügbaren über Erdsonden gewonnene Erdwärme kann dies auch 
Grundwasser sein, welches über Brunnen nutzbar gemacht wird. Weitere Wärmequellen sind Ab-
wärme von Kühlanlagen, Industriebetrieben, Rechenzentren oder Abwasser, das mit konstant hohen 
Temperaturen durch die Kanalisation fließt. Hinzu kommen Lösungen für ganze Quartiere, wie z.B. 
große Solarthermieanlagen mit Saisonalspeicher, deren Wärme über Netze verteilt werden muss und 
die z.B. im Bioenergiedorf Büsingen in Kombination mit einem Holzkessel zum Einsatz kommt.  

Schlüsselereignisse mit Bezug zum Thema wurden nicht gefunden. Windows of opportunities blieben 
in Baden-Württemberg wie auch im Bund weitgehend ungenutzt. Als ein mögliches Window of op-
portunity kann die Wahl der Grün-Roten Landesregierung unter Winfried Kretschmann in 2011 gese-
hen werden. Diese führte aber nicht zu einem Wandel in der Wärmepolitik, der bisher in den vorlie-
genden Dokumenten deutlich geworden wäre.  

Das Kosten-Nutzen-Verhältnis aller Technologien zur Nutzung erneuerbarer Wärme ist schlecht. Wie 
der Vergleich der Energiekosten in Abbildung 4 und Abbildung 5 zeigt, sind die fossilen Energien Gas 
und Öl häufig die preiswerteste Option, zumal die Investitionskosten in eine Gas- oder Öltherme 
deutlich niedriger liegen als in eine Wärmepumpe oder einen Pelletskessel oder gar eine (zusätzliche) 
Solarthermieanlage.  

Die Kompatibilität mit Verhaltensroutinen ist für die Bewohner bzw. Eigentümer der Gebäude im 
Wesentlichen unproblematisch. Alle Heizungsanlagen mit Ausnahme der Ofenheizung mit Scheitholz 
laufen vollautomatisch. Auch an die Notwendigkeit gelegentlicher Wartung oder Reparatur sind die 
Nutzerinnen und Nutzer gewohnt.  

Das Vertrauen in neue Heizungstechnologien ist mit Blick auf deren Komplexität meist abhängig von 
einer kompetenten Beratung. In der Beratung dominieren die Handwerker vor Energieberatern und 
Architekten (Antoni-Komar, Lehmann-Waffenschmidt, Pfriem & Welsch, 2010, S. 417), wobei beson-
ders die Handwerksunternehmen neuen Technologien teilweise sehr kritisch gegenüber stehen (An-
toni-Komar et al., 2010, S. 196). Mit Blick auf Fernwärmenetze gibt es zudem bei einem Drittel der 
von Clausen, Winter und & Kettemann (2012, S. 18) Befragten Einwohner einer Kleinstadt die Be-
fürchtung, der Ort werde zu abhängig von dem jeweiligen Versorgungsunternehmen. 
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4.2 Pfadabhängigkeiten  
Eine Reihe von Pfadabhängigkeiten bremsen die Verbreitung von Technologien der Versorgung mit 
erneuerbarer Wärme, nicht nur in Baden-Württemberg:  

▪ Niedrige Brennstoffpreise sind die vermutlich zentrale Pfadabhängigkeit und wurden schon von 
Clausen und Hinterholzer (2017, S. 32) als stärkste Pfadabhängigkeit in diesem Feld herausgear-
beitet. Sie sind sowohl mit Blick auf private wie auf kommerzielle Kunden von Belang.  

▪ Niedrige Investitionskosten für fossile Heizanlagen verstärken den Effekt der niedrigen Brenn-
stoffpreise besonders mit Blick auf Privatkunden, deren Investitionsentscheidungen stärker von 
Investitionskosten und Liquidität bestimmt werden als von Wirtschaftlichkeitsüberlegungen. Die 
laufende KfW-Förderung senkt zudem die Investitionskosten in Gas- und Ölkessel.  

▪ Der Fokus der Hersteller im BDH auf fossile Anlagen ist mit Blick auf den starken Einfluss des BDH 
auf das Installationshandwerk ebenfalls wesentlich.  

▪ Die bestehende Infrastruktur in Gebäuden sowie für den Transport von fossilen Brennstoffen 
wie auch das Fehlen von Wärmenetzen ist von Bedeutung, da Veränderungen dieser Infrastruk-
turen nur langsam stattfinden und jede zusätzliche Investitionsentscheidung einen weiteren Ak-
teur auf Jahrzehnte bindet.   

▪ Mit Fokus auf Baden-Württemberg hemmt die Bundesgesetzgebung ein ambitionierteres Verhal-
ten des Landes. Zudem ist die Bundesgesetzgebung wenig ambitioniert und voller Hintertüren 
und Ausnahmen.  

Insgesamt entsteht so ein Lock-In System, welches seit 2012 bundesweit jeden Fortschritt beim Aus-
bau der erneuerbaren Wärmeversorgung erfolgreich verhindert und diesen auch in Baden-Württem-
berg stark begrenzt hat.  

4.3 Akteurskonstellationen 
Die Akteurskonstellation rund um die Gestaltung der Wärmewende ist bundesweit wie auch in Ba-
den-Württemberg gespalten und auf beiden Seiten einer weitgehend schweigenden Mehrheit plat-
ziert.  

Die Gebäudeeigentümer, unabhängig ob sie Eigentümer eines Wohn- oder Nichtwohngebäudes sind, 
verfügen nur in seltenen Fällen über detaillierte Kenntnisse oder gezielte Absichten zur Gestaltung 
der Wärmeversorgung ihrer Gebäude. Sie stehen am Ende der Informationsketten und müssen zwar 
entscheiden, worin investiert wird, sind dabei aber weitegehend von ihren Beratern abhängig. Die 
über die Zeit abnehmende Zahl von Gebäudeeigentümern in Baden-Württemberg, die sich für eine 
Solarthermische Anlage entscheiden (Econsult et al., 2018, S. 10) weckt darüber hinaus den Ver-
dacht, dass die Gebäudeeigentümer mit überdurchschnittlich hohem Einkommen, die die primäre 
Zielgruppe der Solarthermie zumindest um 2010 dargestellt haben (Antoni-Komar et al., 2010, S. 
421), langsam mit diesen Anlagen ausgestattet ist und die Verbreitung in Gruppen mit niedrigerem 
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Einkommen schwierig ist. Anschlussfähig sind offenbar alle Biomasse basierten Heizungstechnolo-
gien. Auf die Entscheidungen der Gebäudeeigentümer in Bezug auf den Zeitpunkt einer Sanierungs-
maßnahme übt das EWärmeG kaum Einfluss aus (Econsult et al., 2018, S. 96):  

83 % der Befragten weisen dem EWärmeG keinen Einfluss auf ihre Entscheidung zu, zu wel-
chem Zeitpunkt die Heizungserneuerung durchgeführt wurde. Nur knapp unter 10 % der Be-
fragten hat die Erneuerung vorgezogen. Ein Attentismus, also das Herauszögern einer an 
sich notwendigen Heizungserneuerung aufgrund des EWärmeG, ergibt sich aus der Befra-
gung der EWärmeG-Verpflichteten nicht (2 %). 

Die erste und u.U. einflussreichste Beratergruppe sind die Unternehmen des Installationshand-
werks. Sie verhalten sich risikoavers und scheuen sich, den Gebäudeeigentümern die sowohl von den 
Investitions- wie auch Betriebskosten unvorteilhaften Lösungen der erneuerbaren Wärme vorzu-
schlagen.  

Die zweite Beratergruppe sind die Energieberater, die KEA und die regionalen Klimaschutz- und 
Energieagenturen. Einen wesentlichen Einfluss auf die Kaufentscheidungen scheinen sie allerdings 
ebenfalls nicht auszuüben.  

Die mit Blick auf die erfolgreiche Durchsetzung ihrer Interessen sowohl im Markt wie auch bei der 
Gestaltung von Gesetzesvorhaben stärksten Akteure kommen aus der Thermotechnik und Woh-
nungswirtschaft. Deutlich wird dies z.B. im Prozess der Novellierung des EWärmeG 2015. Erste Eck-
punkte der Novelle wurden im Juni 2013 von der Landesregierung veröffentlicht. Sowohl der Indust-
rieverband Haus-, Heiz- und Küchentechnik (Ottma, 2015) wie auch der Landesverband Haus & 
Grund Württemberg (Hans & Grund Württemberg, 2013) sprachen sich deutlich gegen die Regelung 
aus, den Pflichtanteil erneuerbarer Wärme von 10 % auf 15 % zu erhöhen.  

Grundsätzlich lehnt auch der BDH das Gesetz sowie auch seine Novelle bis heute ab. Der BDH-Präsi-
dent Manfred Greis sagt (Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie, 2017):  

"Nutzungspflichten qua Ordnungsrecht im Bestand im Falle von Bestandssanierungen wir-
ken kontraproduktiv und zementieren den seit Jahren anhaltenden Modernisierungsstau. 
Das Bundesland Baden-Württemberg ist bei der Heizungsmodernisierung vom bundeswei-
ten Spitzenreiter zum Schlusslicht abgerutscht und lässt damit immense Effizienz- und CO2-
Minderungspotenziale ungenutzt. Anstelle von Geboten und Verboten brauchen wir attrak-
tive Anreize, um den veralteten Anlagenbestand auf Vordermann zu bringen." 

Die Kritik der Industrielobby, das Gesetz würde zu einem Sanierungsstau führen, konnte in der Evalu-
ation des EWärmeG allerdings in der Befragung der Gebäudeeigentümer nicht festgestellt werden. 
Heizungsbauer (Econsult et al., 2018, S. 99) wie auch Schornsteinfeger (Econsult et al., 2018, S. 103) 
nehmen dagegen einen erhöhten „Attentismus“ wahr.  

Profiteure des EWärmeG sind Nischenunternehmen der regenerativen Energiebranche wie z.B. So-
larcomplex. Mit Blick auf die niedrigen Anwenderzahlen im Bereich der Wärmenetze und der sogar 
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sinkenden in der Solarthermie kann nicht davon ausgegangen werden, dass sich der Sektor der An-
bieter dieser Technologien wesentlich positiv entwickelt. Mit Fokus auf Betreiber, Berater und Ent-
wickler von Wärmenetzen, die proaktiv in den Bereich regenerativer Energiequellen hinein wachsen 
wollen, ist der Markt kaum entwickelt (Reinert, Clausen & Hansen, 2014). Anbieter von Saisonalspei-
chern sind nicht bekannt.  
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5 Fazit 

Die Systeminnovation erneuerbare Wärme in der Gebäudeheizung besteht aus einer großen Zahl von 
Teilinnovationen (vgl. Abschnitte 2.1 und 4.1). Eine große Zahl von Teilinnovationen ist fertig entwi-
ckelt, großzahlig erprobt und wird am Markt serienreif angeboten. Einige Innovationen wie z.B. große 
Solarthermieanlagen und Saisonalspeicher sind im Ausland, besonders in Dänemark, serienreif und 
damit grundsätzlich auch in Deutschland verfügbar. Insgesamt wurde eine große Schar von Produkt- 
und Dienstleistungsinnovationen gut aufeinander abgestimmt entwickelt.  

Aufgrund der durch die Bundesregierung gestalteten Steuer- und Abgabenpolitik gelingt eine we-
sentliche Diffusion am Markt nicht.  

Die Landesregierung etablierte in ihrem EWärmeG über das in Bundesgesetzen geforderte niedrige 
Niveau hinaus einige Anforderungen an die Sanierung von Bestandsgebäuden. Über Klima- und Ener-
gieagenturen erfolgt eine intensive Kommunikation auch zu den begleitenden Förderprogrammen.   

Bezogen auf die von Kivimaa und Kern (2016) unterschiedenen Instrumententypen zu „Förderung“  
und „Destabilisierung und Rückbau“ können die Maßnahmen zur Entwicklung der erneuerbare 
Wärme in der Gebäudeheizung  in Baden-Württemberg wie folgt zugeordnet werden, wobei die Ka-
tegorie C8 „Erbringung staatlicher Dienstleistungen“ ergänzt wurde:  

Tabelle 1: Maßnahmen zur Entwicklung der erneuerbaren Wärme in Baden-Württemberg 

Förderung der Entstehung von Innovationen und 
Nischen  

Destabilisierung und Rückbau nicht-nachhaltiger 
Systeme 

C1: Forschung und Entwicklung, Wissen 

Es gab einige wenige finanziell im Vergleich zu Maß-
nahmen des Bundes schlecht ausgestattete Förder-
maßnahmen für F&E-Projekte.  

D1: Ordnungsrecht, Steuern und Abgaben 

Ordnungsrechtliche Vorschriften fördern die Nut-
zung erneuerbarer Wärme im Sanierungsfall. Die 
Landesregierung hat keine Kompetenz zur Gestal-
tung von Steuern und Abgaben.   

C2: Pilotanwendungen und Pilotmärkte 

Insbesondere im Bereich Bioenergiedörfer gelang es, 
einen Pilotmarkt zu etablieren.   

D2: Grundsätzlich neue Regeln 

Keine 

C3: Kosten-Nutzen Verhältnis 

Der Einsatz erneuerbarer Wärme zur Gebäudehei-
zung ist primär aufgrund  der Wirkung bundesweiter 
Vorschriften im Wesentlichen unwirtschaftlich.   

D3: Reduzierung von Subventionen und F&E 

Keine 

C4: Gründungsförderung 

Keine 

D4: Veränderungen in Netzwerkstrukturen 

Keine  

C5: Finanzierung 

Es werden über die Landesbank einige Kreditpro-
gramme angeboten, die mit Blick auf das allgemein 
niedrige Zinsniveau nur begrenzte Wirkung entwi-
ckeln dürften..  
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C6: Legitimität und Unterstützung 

Das Handeln der Landesregierung wie auch die Akti-
vität der insgesamt 36 Klima- und Energieagenturen 
verschafft der Wärmewende Legitimität, ohne aller-
dings wesentliche Wirkung zu erzielen.   

 

C7: Ziele und Einfluss auf Orientierungen 

Die Pläne der Landesregierung werden durch die Ak-
tivitäten der Bundesregierung beschnitten.   

 

C8: Erbringung staatlicher Dienstleistungen 

Keine  

 

 

Maßnahmen zur Dekonstruktion des Systems der fossilen Wärmeversorgung wurden mit Ausnahme 
des nur bedingt auf Landesebene wirkenden EWärmeG nicht getroffen.  

Die grundsätzliche Wirkungslogik des hier gefundenen, extrem wirksamen Lock-in, stellt sich wie 
folgt dar:  

(1) Die primär auf fossile Energieträger fokussierte Heizungslobby setzt ihre Grundsätze  

• der Technologie- und Energieneutralität bei gleichzeitigem Verzicht auf Technologieförde-
rungen und Technologievorgaben und/oder Diskriminierung einzelner Energieträger sowie 

• Ordnungsrecht für den Neubau bei gleichzeitigem Verzicht ordnungsrechtlicher Zwänge 
für die Bestandssanierung sowie eine verstetigte und attraktive Politik der Anreize für die 
Bestandssanierung 

nicht zuletzt durch erfolgreiche Beeinflussung der Steuern und Abgaben auf fossile Energieträ-
ger erfolgreich durch. 

(2) Die fossilen Wärmeerzeuger Gas- und Ölheizung dominieren den Gegenwartsmarkt mit einem 
gemeinsamen Marktanteil von ca. 85 %, Ersatzinvestitionen erfolgen immer noch meist in 
neue Varianten der fossilen Technologien. 

(3) Die Konkurrenz durch Anbieter mit erneuerbaren Energieversorgungskonzepten bleibt auf 
kleine Nischenmärkte beschränkt. 

(4) Mangels eines Sektors, der klimaneutrale Wärmeversorgungslösungen großzahlig für ganze 
Quartiere, Dörfer und Städte anbieten kann, ist ohne entschlossenes Handeln der Bundespoli-
tik eine Fortschreibung des fossilen Pfades auch über das Jahr 2030 hinaus zu erwarten, weil 
zur Sicherstellung der Wärmeversorgung quasi systemrelevant.  

Die Aktivierung privater Akteure bezieht sich im Wesentlichen auf Privatpersonen, die zu einem klei-
nen Teil Sanierungen mit Fokus auf erneuerbare Wärme durchführen. Weiter wuchs seit der Jahrtau-
sendwende die Zahl der Anbieter von Energieberatungsleistungen erheblich (Bersch & et al., 2014) 



 

 

24 

 

und es gibt eine Reihe von kleinen Nischenanbietern komplexer Wärmeversorgungssysteme wie z.B. 
Solarcomplex (Solarcomplex, 2019), die einzelne Pilotmärkte für sich genutzt haben.  

Aufgrund des im Wesentlichen nach den Vorstellungen des BDH gestalteten bundessweiten Rahmens 
von Ordnungsrecht, Steuern, Abgaben und Förderungen (vgl. Abschnitt 3.1) ist seit 2012 auf Bundes-
ebene sogar ein Rückgang der Nutzung erneuerbarer Wärme zu beobachten, während in Baden-
Württemberg trotz erheblicher und im Vergleich zu anderen Bundesländern hochgelobter Bemühun-
gen nur kleinste Fortschritte erreicht werden konnten.  

Eine Übertragbarkeit der Erkenntnisse auf andere Bundesländer ist gegeben.  
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